
B E S C H L U S S V O R L A G E TOP:
öffentlich

Vorberatung des Veränderungsnachweises zum Gesamthaushalt 2015 und 
Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2015 bis 2021

Beratungsfolge:

Datum Gremium

24.11.2014 Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

 

Beschlussvorschlag:

Der  Finanz-  und  Wirtschaftsförderungsausschuss  empfiehlt  dem  Rat  der  Stadt,  die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit dem Haushaltsplan einschließlich des 
Veränderungsnachweises sowie die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2015 
bis 2021 zu beschließen. 

Begründung: 

Der  Entwurf  des  Haushaltsplanes  2015  mit  den  zugehörigen  Anlagen  wird  in  den 
Fachausschüssen vorberaten.
Nach  Abschluss  dieser  Beratungen  wird  das  Ergebnis  zusammengestellt  und  in  der 
Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses als Tischvorlage in Form eines 
Veränderungsnachweises ausgehändigt.
Soweit  der  Finanz-  und  Wirtschaftsförderungsausschuss  den  vorgeschlagenen 
Änderungen zustimmt, wird diese Vorlage für die Ratssitzung am 27. November 2014 
aufbereitet.

Darüber hinaus erfordert die Teilnahme am Stärkungspakt die jährliche Fortschreibung 
des  Haushaltssanierungsplanes,  in  dem die  Wiedererlangung  des  Haushaltsausgleichs 
unter Inanspruchnahme der Konsolidierungshilfe bis zum Jahr 2018 und im Jahr 2021 
erstmalig ohne diese externe Unterstützung darzustellen ist.
Aufgrund  der  umfangreichen  bisherigen  Maßnahmen,  die  unter  Mitwirkung  einer 
Arbeitsgruppe  aus  Mitgliedern  aller  Ratsfraktionen  erarbeitet  wurden,  können  weitere 
notwendige Effekte jetzt im Wesentlichen nur noch -vorbehaltlich eines entsprechenden 
Ratsbeschlusses- durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze erzielt werden.
Diese Erhöhung, die im Jahr 2018 zu einem Überschuss von rd. 113.000 € führt, ist in 
der Haushaltsplanung bereits enthalten.
Der Haushaltssanierungsplan ist zusammen mit der Haushaltssatzung vom Rat der Stadt 
zu beschließen.

Bitte bringen Sie den Haushaltsplanentwurf 2015 zur Sitzung mit.
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